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KINDERSCHUTZ IM GESUNDHEITSSYSTEM

Hintergrund und aktuelle Herausforderung
Kindesmisshandlung und vernachlässigung bezeichnet Handlungen und Unterlassungen von 

fürsorgeberechtigten Personen, die zu erheblichen körperlichen und seelischen Krankheiten bei 

Kindern und Jugendlichen führen können. Insbesondere im Hinblick auf die psychische Gesund

heit sind die Langzeitfolgen gravierend und die Prognose oft ungünstig. Es handelt sich um ein 

epidemiologisch bedeutsames und gesellschaftlich relevantes Thema, das neben hohem indivi

duellem Leid zu erheblichen gesellschaftlichen und ökonomischen Folgekosten führt. Für den 

Umgang damit ist ein multiprofessionelles Vorgehen unabdingbar. Die Rolle und Aufgaben des 

Gesundheitssystem dabei und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen werden in diesem 

Positionspapier umrissen.

In der bislang bestehenden Regelversorgung wird das Potenzial des medizinischen Beitrags im 

Kinderschutz bei Weitem noch nicht ausreichend ausgeschöpft. Derzeit bestehende Strukturen 

im medizinischen Kinderschutz bauen auf einrichtungsspezifischem und persönlichem Engage

ment auf, kaum aber auf strukturierten Prozessen und Standards, auf die flächendeckend ver

lässlich zurückgegriffen werden kann. Diese Versorgungslücke gilt es zu schließen.

AKTUELLE ZAHLEN
Im Jahr 2020 wurde von den Jugendämtern in Deutschland mit knapp 194.500 Verfahren zur 

Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls mit Abstand der bisherige Höchststand in den 

vorliegenden Jahresbetrachtungen erreicht, wobei in 60.551 Fällen eine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde [Destatis 2021]. Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasste 2020 14.500 Fälle  

von sexueller und 4.918 Fälle von körperlicher Misshandlung [BKA 2021]. 

Die WHO geht bei 190 Mio. Kindern und Jugendlichen in Europa davon aus, dass 55 Mio. see

lische, 44 Mio. physische und 18 Mio. sexuelle Gewalt erleben. Die WHO schätzt, dass rund 850 

Todesfälle jährlich im Zusammenhang mit Misshandlungen stehen [WHO 2020]. Das amerikanische 

Pflichtmeldesystem erfasst jährlich um die 8 Mio. betroffene Kinder und Jugendliche, darunter 

ca. 70 bis 75% Vernachlässigungen, 18% körperliche und 10% sexuelle Misshandlungen. Ähnliche 

Dimensionen zeigen verschiedene repräsentative Prävalenzstudien für Deutschland, die davon 

ausgehen, dass 25 bis 30% der Bevölkerung in Kindheit und Jugend Gewalt erlebt hat. Über 5 Mio. 

Kinder und Jugendliche werden vernachlässigt, davon werden über 1 Mio. schwer vernachlässigt. 

Von sexueller und körperlicher Gewalt sind jeweils 1,8 bis 2 Mio. Kinder und Jugendliche betroffen, 

darunter sind 300.000 bis 400.000 schwer betroffen [Häuser et al. 2011 und Witt et al. 2019].

Somit handelt es sich schon rein quantitativ epidemiologisch um ein drängendes gesellschaft

liches Thema, welches zudem zu erheblichen ökonomischen Folgekosten führt. In einer ausführ

lichen amerikanischen Kostenkalkulation wurden die Kosten für die direkten Folgen (medizinische 

Behandlung, psychiatrische Erkrankungen, Jugendhilfe, Rechtssystem) auf mehr als 24 Mrd. Dollar 

für das Jahr 2001 geschätzt, die indirekten Kosten (Betreuung behinderter Misshandlungsopfer, 

Kriminalität, verlorene Produktivität und Steuerausfälle der Gesellschaft) auf knapp 70 Mrd. Dollar, 

zusammen also etwa 94 Mrd. Dollar jährlich [Gelles et al. 2012]. Die Umrechnung auf die Bevölke

rungszahl Deutschlands ergäbe einen Betrag von etwa 29 Mrd. Euro jährlich. Die deutsche Trauma

folgekostenstudie berechnet die Folgekosten aller Misshandlungsformen in Deutschland auf  

11,1 bis 29,8 Mrd. Euro jährlich [Habetha et al. 2012].
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Notwendig wäre die Umsetzung eines flächendeckenden Versorgungsmodells mit Schwerpunktpra

xen, klinikbasierten Kinderschutzgruppen und medizinischen Kinderschutzambulanzen sowie über

regionalen kinderschutzmedizinischen Kompetenzzentren. Darüber hinaus spielt der gesundheitsbe

zogene Blickwinkel in den Frühen Hilfen eine wichtige Rolle in der Früherkennung und Prävention.

Die Kinder und Jugendliche medizinisch versorgenden Fachgesellschaften und Verbände  unter 

Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin (DGKiM)  streben 

die Verbesserung der Versorgung misshandelter und vernachlässigter Kinder und Jugendlicher 

im Gesundheitssystem an. Sie arbeiten an der Etablierung der o.g. Strukturen und Standards, um 

dadurch den Beitrag des Gesundheitssystems zum Kinderschutz zu optimieren.

Die beteiligten Fachgesellschaften und Verbände fordern Rahmenbedingungen, um Kinder

schutz im Gesundheitssystem flächendeckend und nachhaltig umzusetzen. Die Möglichkeiten, 

Kompetenzen und Expertisen, die im Gesundheitssystem für die von Misshandlung, Missbrauch 

und Vernachlässigung betroffenen Kinder und Jugendlichen theoretisch zur Verfügung stehen, 

müssen auch bei den Betroffenen ankommen.

Hierzu sind klare Regelungen, aber auch politische Bekenntnisse notwendig. 

Deren Realisierung ist das Anliegen dieses Positionspapiers.

ECKPUNKTE FÜR KINDERSCHUTZ IM GESUNDHEITSSYSTEM

Zur Sicherstellung des medizinischen Kinderschutzes in der Regelversorgung be

steht Handlungsbedarf. Dieser soll im Folgenden punktuell konkretisiert 

werden.

VERANTWORTUNG IM GESUNDHEITSSYSTEM 
ÜBERNEHMEN
Die bereits beschriebene Dimension von Gewalt und Vernachläs

sigung gegenüber Kindern und Jugendlichen macht deutlich, dass 

Kinderschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Auch medizini

sche Einrichtungen müssen Verantwortung übernehmen und ihren Beitrag 

leisten. Dafür braucht es eine nachhaltige Struktur, damit den Familien Zeit und 

Anerkennung zuteil wird.

DUNKELZIFFER VERRINGERN UND HELLFELD DATEN 
GENERIEREN
Unerkannte Gefährdungen oder unzureichende Versorgung von Kindern und Jugendlichen be

deuten weitreichende Folgen für eben diese Kinder und Jugendlichen. Beeinträchtigungen der 

körperlichen, der kognitiven sowie der sozial emotionalen Entwicklung wirken sich nachfolgend 

auf die individuelle Kindesentwicklung aus. Hilfe kann aber nur dort angeboten werden, wo ein 

Bedarf auch erkannt wird.

Außerdem wollen wir  
den Kinderschutz stärken. Familien  
sind vielfältig. Sie sind überall dort, 
wo Menschen Verantwortung für-

einander übernehmen und brauchen 
Zeit und Anerkennung.

[Bundesregierung 2021]
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GKV-REGELFINANZIERUNGSMODELLE UMSETZEN
Flächendeckend geltende Systematiken setzen Ressourcen voraus. Dafür müssen regelhafte und 

verlässliche Finanzierungsmechanismen im Gesundheitssystem (Praxen, Klinken und im ÖGD) 

geschaffen werden.

Die flächendeckende Umsetzung der Standards für medizinischen Kinderschutz nach der 

AMWF S3+ Kinderschutzleitlinie erfordert einheitliche und dauerhaft verlässliche Strukturen. 

Dies beinhaltet sowohl die Vorhaltung von im medizinischen Kinderschutz qualifizierten Fach

personal als auch von ausreichenden Ressourcen für die fallbezogene Arbeit und die fallunab

hängige Netzwerkpflege.

Kinderschutz ist eine interdisziplinäre Aufgabe und umfasst nicht nur ärztliche Leistungen. 

Erst durch die Zusammenarbeit der Bereiche Medizin, Pflege, Pädagogik, Psychologie und Soziale 

Arbeit gelingen eine Risikoeinschätzung und eine Versorgung der Kinder und Jugendlichen.

MEDIZINISCHE EXPERTISE BEI KINDERSCHUTZFÄLLEN EINBRINGEN
Aufgrund der derzeitigen Organisation und Ausgestaltung bleibt der medizinische Kinderschutz 

systematisch hinter seinen Möglichkeiten zurück: 

Er ist bislang ein in seinem Leistungsprofil schwach definiertes, in seiner Leistungsstruktur 

stark fragmentiertes und in seinen Leistungsprozessen kaum auf Standards 

beruhendes Feld der Versorgung. 

Die Fachdisziplinen im medizinischen Kinderschutz als Ko

operationspartner der Kinder  und Jugendhilfe sind nicht 

ausreichend aufgestellt. Dies entspricht nicht den Anforde

rungen des Gesetzes zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz (KKG) an einen kooperativen Kinderschutz.

Bei der Gefährdungseinschätzung ist die Einbindung  

des Gesundheitssystems laut Kinder  und Jugendstärkungs

gesetz (KJSG) möglich und auch eine Rückmeldeschleife von 

Seiten des Jugendamtes ist vorgesehen. Die rechtlichen Grund

lagen sind geschaffen. Es bedarf jetzt der weiteren Überführung in 

den praktischen Alltag, um einen fachlichen Standard bei der Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen zu leisten.

BERATUNGSANGEBOTE FÜR GESUNDHEITSDIENSTLEISTENDE SCHAFFEN
Gesundheitseinrichtungen müssen im Bedarfsfall zeitnah und niederschwellig auf Beratungs  

und Konsilleistungen z.B. von Kinderschutzgruppen, aus der Rechtsmedizin, Kinderradiologie, 

(Sozial )Pädiatrie sowie der Kinder  und Jugendpsychiatrie zurückgreifen können.

Praxen und allen weiteren kinderversorgenden Gesundheitseinrichtungen müssen zentrale 

Ansprechpartner_innen zur Verfügung stehen, über welche rechtsmedizinische, kindermedizi

nische, sozialmedizinische und kinder  und jugendpsychotherapeutische Beratungsleistungen 

angeboten werden. Nach dem Vorbild des Kompetenzzentrums Kinderschutz im Gesundheits

wesen NRW und der Medizinischen Kinderschutzhotline gilt es, bundesweit niederschwellige 

Angebote zur Beratung und Konsilstellung vor dem Hintergrund der benötigten fachmedizini

schen Expertisen zu etablieren. 

Die Informationsweitergabe 
zwischen den Ämtern und den am 
Hilfenetzwerk des Kindes beteilig-

ten Akteurinnen und Akteuren muss 
verbessert werden – unter Wahrung 
des Datenschutzes und Achtung der 
Vertrauensstellung der Jugendämter.

[Bundesregierung 2021]
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VERLÄSSLICHE NETZWERKSTRUKTUREN ETABLIEREN
Kinderschutz kann nur als gemeinsames Wirken der beteiligten Akteur_innen gelingen. Daher 

müssen einrichtungs , sektoren  und sozialgesetzbuchübergreifende Netzwerke fallunabhängig 

aufgebaut und gepflegt werden.

Netzwerkstrukturen zwischen den verschiedenen Akteur_innen, die mit Kinderschutz befasst 

sind, sind keine Selbstverständlichkeit. Kinderschutz darf nicht länger nur dort gut funktionie

ren, wo einzelne Akteur_innen auf der Basis von Eigeninitiative individuelle Netzwerke gespannt 

haben, deren Bestehen aber gleichermaßen an diese Einzelakteure gebunden ist. Vielmehr muss 

eine gute Zusammenarbeit überall und verlässlich gesichert existieren. 

Solche Strukturen müssen über die Grenzen von Einrichtungen (pädiatrische Praxen, Kinder  

und Jugendkliniken, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Jugendämter/Einrichtungen der Jugendhilfe, 

Beratungsstellen, Kindertagestätten, Schulen, u.a.), die ihrerseits wieder ganz unterschied

lichen Rahmenbedingungen unterliegen, hinweg aufgebaut und kontinuierlich gepflegt werden. 

Unabhängig von der fallbezogenen Arbeit müssen Ansprechpartner_innen verlässlich bekannt 

und adressierbar sowie sein. Ebenso müssen Wege und Prozesse geläufig sein, damit ein sicheres 

Netz für Kinder, Jugendliche und ihre Familien gespannt werden kann.

PRÄVENTIVE MAßNAHMEN ABBILDEN UND VERMITTELN
Die kurative Medizin ist in der Praxis in vielen Bereichen heterogen. Während präventives Denken 

im Sinne einer Verhinderung von Krankheiten und Störungen durch Ausschalten oder Minimierung 

von Risiken gut in der Medizin verankert ist, ist der Fokus auf Förderung 

von Gesundheit und Lebenskompetenz bisher nicht ausreichend 

vorhanden. Es bedarf eines Schwerpunktes auf kommunaler 

Ebene, um die Kinder  und Jugendgesundheit abzusichern 

und stellt damit eine intersektorale Aufgabe dar. Kin

dern, Jugendlichen und Familien müssen vor Ort, d.h. 

im sozialen Umfeld, präventive Maßnahmen ange

boten werden. Im Sinne des Kinderschutzes bedarf 

es insbesondere einer Stärkung der indizierten / 

selektiven Prävention für besonders belastete Kin

der, Jugendliche und ihre Familien. Um auch Zugang 

zu „schwer erreichbaren Zielgruppen“ zu bekommen, 

müssen die Angebote niedrigschwellig ohne Antragsverfahren 

erreichbar sein. Es gilt dabei Stärkung durch Prävention.

SOZIALRÄUMLICHE VERSORGUNGSMODELLE EINBEZIEHEN
Medizinischer Kinderschutz muss als Aufgabenfeld der Daseinsvorsorge immer auch integrierter 

Bestandteil sozialräumlich orientierter Versorgungsmodelle sein.

Bei der Beschreibung von Sozialräumen spielen gerade soziale Lagen eine besondere Rolle. Im 

Kontext der Daseinsvorsorge werden auch in der Gesundheitsversorgung zunehmend sozialräum

liche Ansätze diskutiert und verfolgt. Doch die Verschränkung von medizinischen und sozialen 

Angeboten erfolgt bislang nur sehr rudimentär. Dabei sind beispielsweise bei sozial bedingten 

Entwicklungsdefiziten geregelte, einheitliche und verlässliche Strukturen über die sozialräumlichen 

Wir entwickeln das 
Präventionsgesetz weiter und stärken 

 die Primär- und Sekundärprävention. Dem  
Leitgedanken von Vorsorge und Prävention folgend 

stellen wir uns der gesamtgesellschaftlichen  
Aufgabe zielgruppenspezifisch und umfassend.  

Wir unterstützen die Krankenkassen und andere 
Akteure dabei, sich gemeinsam aktiv für  
die Gesunderhaltung aller einzusetzen

[Bundesregierung 2021]
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Grenzen ein essenzieller Baustein, um den Familien die notwendigen Hilfen zuteilwerden zu 

lassen. Insofern müssen sozialräumliche Gesundheitsversorgungsmodelle für Kinder, Jugendliche 

und Familien gezielt auf ein strukturelles Zusammenwirken von medizinischen und sozialen Leis

tungen zur Entlastung der medizinischen Institutionen und zur bedarfsgerechten Unterstützung 

der Familien abzielen.

KINDERSCHUTZFRAGEN ERFORSCHEN
Im Gegensatz zu seltenen Erkrankungen sind Kinder

schutzfragen bei Erkrankungen und Gesundheitsprob

lemen häufig. Eine strukturierte Versorgungslandschaft 

ermöglicht wissenschaftliche Arbeit. Diese Kinder

schutzfragen müssen an das neu einzurichtende Bundes

forschungszentrum (Deutsches Zentrum für Kinder  und 

Jugendgesundheit) adressiert werden.

FAZIT

Kinder und Jugendliche zu schützen ist eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft. Auch das  

Gesundheitssystem muss seinen Beitrag dazu leisten können. Hier erfolgt nicht nur die me

dizinische Behandlung, sondern ihm kommt auch eine kritische Rolle bei der Detektion von 

Kindeswohlgefährdung, der Befunddokumentation und Bewertung zu. Dieser Beitrag kann  

nur gelingen, wenn die notwendigen Strukturen flächendeckend vorgehalten und nachhaltig 

etabliert sind, wenn alle beteiligten Disziplinen und Institutionen zusammenarbeiten und jede  

für sich leistungsfähig ist.

Jedes von einer Kindeswohlgefährdung betroffene Kind, das an irgendeiner Stelle im Gesund

heitssystem vorstellig wird, soll als Kinderschutzfall erkannt werden und die jeweils notwendige 

medizinische Expertise und Hilfe erhalten. 

Wir fordern die Bundesregierung und ihre Vertretungen dazu auf, eine flächendeckende, fach

lich standardisierte und nachhaltige Versorgungsleistung im Gesundheitssystem zu schaffen,  

wie es die Eckpunkte dieses Positionspapiers beschreiben.

Durch bessere Rahmenbedingungen 
für Hochschule, Wissenschaft  
und Forschung wollen wir den  

Wissenschaftsstandort kreativer und  
wettbewerbsfähiger machen.

[Bundesregierung 2021]
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Federführende Fachgesellschaft:

Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin e.V. (DGKiM e.V.)

Korrespondenzadresse:
DGKiM e.V.

 
E-Mail: info@dgkim.de
Internet: www.dgkim.de

Beteiligte Fachgesellschaften und Berufsverbände in alphabetischer Reihenfolge:

Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD e.V.) 

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ e.V.)

Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie e.V. (DGKCH e.V.)

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ e.V.)

Deutsche Gesellschaft Pädiatrische Psychosomatik e.V. (DGPPS e.V.)

Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin e.V. (DGRM e.V.)

Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. (DGSPJ e.V.)

Gesellschaft für Neuropädiatrie e.V. (GNP e.V.)

Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie e.V. (GPR e.V.)

Das Positionspapier wird von weiteren Verbänden, Organisationen und 
Fachgesellschaften unterstützt. Eine Auflistung finden Sie unter:  
https://www.dgkim.de/news/kinderschutz-in-der-medizin-verankern






